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Auskunft zur Existenzgrün-
dung gaben am Dienstag beim 
Telefonforum von Volksstimme 
und Bundeswirtschaftsministe-
rium Marie-Luise Hanisch von 
der Industrie- und Handels-
kammer, Kristian Blaschyk 
von der Handwerkskammer, 
Jörg Bühnemann vom Impuls-
Netzwerk Sachsen-Anhalt der 
Universität Magdeburg und 
Jürgen Gottschlich vom 
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie. 
Anja Hintze notierte die 
wichtigsten Fragen und 
Antworten.

Frage: Kann ich mich als 
Existenzgründer gegen Ar-
beitslosigkeit versichern?

Antwort: Es gibt für Selb-
ständige die Möglichkeit der 
freiwilligen Weiterversiche-
rung in der Arbeitslosenversi-
cherung. Dafür muss der An-
tragsteller innerhalb der 
letzten 24 Monate vor Aufnah-
me der Tätigkeit mindestens 
12 Monate sozialversiche-
rungspfl ichtig beschäftigt ge-
wesen sein. Der Antrag muss 
innerhalb von einem Monat 
nach Gründung gestellt wer-
den. Weitere Informationen er-
halten Sie bei der Agentur für 
Arbeit.

Frage: Ich möchte das Unter-
nehmen meiner Eltern über-
nehmen, das seit 20 Jahren be-
steht. Das Objekt ist derzeit für 
weitere drei Jahre gepachtet. 
Der Bau einer Umgehungsstra-
ße wird dem Betrieb allerdings 
wohl bald einiges an Kund-
schaft kosten. Wo kann ich 
mich dazu beraten lassen?

Antwort: Bitte wenden Sie 
sich an die Industrie- und Han-
delskammer, dort kann man 
Sie zu Betriebsübernahme und 
Marketingstrategien beraten.

Frage: Ich habe von einem 
Businessplan-Wettbewerb ge-
hört. Wer ist der Initiator?

Antwort: Der Businessplan-
Wettbewerb Sachsen-Anhalt 
wird von der ego-Initiative 
ausgerichtet und von der In-
vestitionsbank Sachsen-Anhalt 
durchgeführt. Informationen 
zu den einzelnen Phasen und 
Prämien erhalten Sie im Inter-
net unter www.egobusiness-
sachsen-anhalt.de.

Frage: Ich möchte mich als 
Tagesmutter selbständig ma-
chen und Kinder in meiner 
Wohnung betreuen. Welche 
Voraussetzungen muss ich 
dazu erfüllen?

Antwort: Zur Betreuung von 
bis zu vier Kindern müssen Sie 
sich nur beim Finanzamt als 
Freiberufl erin anmelden. Wenn 
Sie mehr als vier Kinder be-
treuen wollen, brauchen Sie 
eine Erlaubnis vom Jugend-
amt, die an eine fachliche Qua-
lifi kation und bestimmte räum-
liche Voraussetzungen 
gebunden ist. Rechnen Sie vor 
dem Start in die Selbständig-
keit unbegingt durch, ob Sie 
wirtschaftlich arbeiten kön-
nen.

Frage: Ich möchte einen Ta-
xibetrieb übernehmen. Welche 
Schritte sind dazu notwendig?

Antwort: Prüfen Sie Mög-
lichkeiten der Schulung über 
Programme der Industrie- und 

handelskammer oder beim IGZ 
Magdeburg, holen Sie eine Ge-
werbegenehmigung ein. Erster 
Ansprechpartner für die Fi-
nanzierung ist Ihre Hausbank, 
dann die Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt.

Frage: Ich möchte mein Den-
tallabor an meinen Sohn über-
geben. Er hat die Gesellenprü-
fung mit „sehr gut“ 
abgeschlossen. Welche Voraus-
setzungen muss er noch erfül-
len?

Antwort: Entscheidend für 
die Unternehmensübernahme  
ist in Ihrem Fall die fachliche 

Eignung, bei Gesundheitsberu-
fen ist ein „Meister“ gefordert. 
Ihr Sohn müsste also noch die  
Meisterschule absolvieren. Das-
selbe gilt übrigens für Ortho-
pädiegeschäfte, Hörakustiker, 
Optiker und Frisörbetriebe.

Frage: Welche Fördermittel 
gibt es für Gründer?

Antwort: Zur allgemeinen 
Information empfi ehlt sich ein 
Blick auf die Homepage www.
existenzgruender.de. Hier fi n-
den Sie eine Fülle von Infor-
mationen, insbesondere zum 
Thema Förderprogramme von 
Bund und Ländern und wich-

tige Gründungsvorausset-
zungen. Eine aktuelle Daten-
bank mit Förderprogrammen 
von Bund, Ländern und EU 
fi nden Sie unter www.
foerderdatenbank.de.

Frage: Welche Rechtsform 
sollte ich für mein Unterneh-
men wählen?

Antwort: Das hängt von den 
beteiligten Personen ab, lassen 
Sie sich von einem Rechtsan-
walt oder der Rechtsabteilung 
Ihrer künftigen Kammer bera-
ten.

Frage: Welche Unterstützung 
gibt es für Gründer aus der Ar-
beitslosigkeit?

Antwort: Wenn Sie Arbeits-
losengeld I beziehen und noch  
mindestens 90 Tage 
Restanspruch haben und die 
Tragfähigkeit Ihres Vorhabens 
bescheinigt ist, können Sie den 
Gründungszuschuss bei der 
Agentur für Arbeit beantragen. 
Für neun Monate erhalten Sie 
dann einen monatlichen Zu-
schuss in Höhe des zuletzt be-
zogenen Arbeitslosengeldes 
plus 300 Euro für die soziale 
Absicherung.

Frage: Welche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten gibt es für 
Hochschulabsolventen, die sich 
selbständig machen wollen?

Antwort: Anlaufstelle ist das 
Impuls-Netzwerk Sachsen-An-
halt der Uni Magdeburg. Dort 
erhalten Absolventen alle In-
formationen zum Thema Selb-
ständigkeit. Für innovative 
Geschäftsideen gibt es die 

Möglichkeit einer umfang-
reichen individuellen Beglei-
tung bis zur Gründung und 
darüber hinaus. Speziell für 
Gründerinnen im sozialen Be-
reich gibt es innerhalb des Im-
puls-Netzwerkes das Projekt 
MovE.

Frage: Ich bin Hartz-IV-
Empfänger und könnte eine 
bereits etablierte und gut lau-
fende Gaststätte übernehmen. 
Welche Fördermöglichkeiten 
gibt es für mich?

Antwort: Mit einem überzeu-
genden Konzept für eine Un-
ternehmensgründung können 
Sie beim Jobcenter das Ein-
stiegsgeld beantragen. Für die 
Erstellung dieses Konzeptes 
(Businessplan) gibt es Hilfe, 
nutzen Sie zum Beispiel das 
kostenlose Softwarepaket 9.3 
für Gründer und junge Unter-
nehmen, erhältlich beim Bun-
deswirtschaftsministerium 
oder bei den Kammern. Spre-
chen Sie mit dem Steuerbera-
ter des bisherigen Gaststätten-
inhabers und machen Sie sich 
ein Bild über die fi nazielle Si-
tuation. Das liefert Ihnen mög-
licherweise weitere Argumente 
für das Gespräch mit dem Job-
center-Mitarbeiter.

Frage: Kann ich mich als 
Selbständige gesetzlich ren-
tenversichern?

Antwort: Das ist möglich, bei 
einigen Berufen ist es sogar 
Pfl icht, Beiträge einzuzahlen. 
Informieren Sie sich bei der ge-
setzlichen Rentenversiche-
rung.

Telefonforum zur Existenzgründung

Mit gutem Konzept und fachlicher 
Eignung in die Selbständigkeit
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Wer sich als Frisörin selbständig machen will, muss Meisterin sein. Auch in anderen Branchen ist die Meisterschule Voraussetzung für die Grün-
dung oder Übernahme, so zum Beispiel bei Orthopädiegeschäften, Optikern und Hörakustikern. Fotos: Anja Hintze (4) / Uniklinik / ZB

Industrie- und Handels-
kammer: www.
magdeburg.ihk24.de
Handwerkskammer: 
www.hwk-magdeburg.
de
Existenzgründungs-
portal des Bundeswirt-
schaftsministerium: 
www.existenzgruender.
de
Impuls-Netzwerk 
Sachsen-Anhalt der 
Uni Magdeburg: www.
impuls-netzwerk.de
Gründerinnen-Projekt 
der Uni Magdeburg: 
www.move-sa.de
Datenbank mit Förder-
programmen: www.
foerderdatenbank.de
Arbeitsagentur: www.
arbeitsagentur.de
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* in Cent/min. Die Liste gibt zwei günstige sofort nutzbare Call 
by Call Anbieter an. Tarife mit Einwahlgebühr oder einer Abrech-
nung schlechter als Minutentakt wurden nicht berücksichtigt T) 
= mit Tarifansage). Einige Anbieter stellen ihren Service nicht in 
allen Regionen zur Verfügung. Bei Fragen nutzen Sie die Telta-
rif-Hotline: Mo. bis Fr. 9-18 Uhr 0900/1330100 (1,86 Euro/min 
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer). Angaben ohne 
Gewähr. Stand: 30. Juni 2010 Quelle: www.teltarif.de
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Unsere Anschrift

Die günstigsten Anbieter für Ferngespräche im Festnetz
Zeit Vorwahl Anbieter Preis* Vorwahl Anbieter Preis*
0-7 01013 Tele2 0,57  01028 Sparcall 0,79
7-8 01045 01045 T) 0,87  01075 01075 0,87
8-9 01045 01045 T) 0,89  01088 01088 1,21
9-12 01088 01088 1,21  01028 Sparcall 1,22
12-14 01045 01045 T) 1,20  01088 01088 1,21
14-15 01075 01075 0,97  01045 01045 T) 0,99
15-16 01075 01075 0,97  01019 freenetPhone 1,00
16-18 01075 01075 0,97  01088 01088 1,21
18-19 01045 01045 T) 0,89  01028 Sparcall 1,22
19-21 01013 Tele2 0,57  01019 freenetPhone 0,60
21-22 01013 Tele2 0,57  01070 Arcor 0,62
22-24 01013 Tele2 0,57  01075 01075 0,87

Die günstigsten Anbieter für Ortsgespräche im Festnetz
Zeit Vorwahl Anbieter Preis* Vorwahl Anbieter Preis*
0-7 01013 Tele2 0,57  01028 Sparcall 0,79
7-8 01045 01045 T) 0,87  01075 01075 0,87
8-9 01045 01045 T) 0,89  01088 01088 1,21
9-12 01088 01088 1,21  01028 Sparcall 1,22
12-14 01045 01045 T) 1,20  01088 01088 1,21
14-15 01075 01075 0,97  01045 01045 T) 0,99
15-16 01075 01075 0,97  01019 freenetPhone 1,00
16-18 01075 01075 0,97  01088 01088 1,21
18-19 01045 01045 T) 0,89  01028 Sparcall 1,22
19-21 01013 Tele2 0,57  01019 freenetPhone 0,60
21-22 01013 Tele2 0,57  01070 Arcor 0,62
22-24 01013 Tele2 0,57  01075 01075 0,87

Günstig ins Mobilfunknetz (alle Mobilfunknetze)
Zeit Vorwahl Anbieter Preis* Vorwahl Anbieter Preis*
0-24 01088 01088 7,27  01028 Sparcall 7,28

Magdeburg (ahi). Pünkt-
lich zum Ferienbeginn in 
Sachsen-Anhalt ist der Som-
mer wieder zurückgekehrt. 
Besonders freuen sich darü-
ber die Schulkinder, die nun 
wieder die Freibäder und 
Seen bevölkern können. Für 
ältere Menschen, insbeson-
dere solche mit Herz- und 
Kreislaufproblemen, können 
dagegen die hochsommer-
lichen Temperaturen mit 
mehr als 30 Grad zu gesund-
heitlichen Risiken führen.

„Es besteht gerade für die-
se Personen, aber unter Um-
ständen auch für alle ande-
ren, eine stärkere Belastung 
für das Herz“, warnt Dr. 
Frank Reinhold, Leiter der 
Zentralen Notaufnahme des 
Universitätsklinikums 
Magdeburg. „Ursachen da-
für sind die vermehrte Herz-
arbeit und häufi g ein großer 
Flüssigkeitsverlust durch 
starkes Schwitzen.“ Sein 
ärztlicher Rat: Am Tage un-
bedingt so viel trinken, wie 
es das Durstgefühl verlangt. 

Allerdings eignet sich zur 
Durststillung eigentlich nur 
Wasser oder kalter, unge-
süßter Tee, nicht aber Obst-
säfte, die viel Zucker enthal-
ten, Cola oder gar Bier. „Die 
Folgen ungenügender Flüs-
sigkeitszufuhr können 
Schwächeanfälle, Störungen 
der Nierenfunktion oder ein 
Kreislaufkollaps sein“, er-
läutert der Notfallmedizi-
ner. 

Was tun, wenn es zu Hitz-
schlag oder Kollaps gekom-
men ist? Dr. Reinhold: „Dann 
ist sofort der Rettungsdienst 
unter der Telefonnummer 
112 zu verständigen. Bringen 
Sie den Betroffenen an einen 
kühlen und schattigen Ort, 
legen Sie ihn fl ach hin, lo-
ckern Sie seine Kleidung, 
kühlen Sie ihn mit feuchten 
Tüchern ab und reichen Sie 
Getränke, nicht zu kühl und 
nicht zu viel auf einmal.“

❍ Tragen Sie luftige Klei-
dung und eine Kopfbede-
ckung, möglichst auch eine 

Sonnenbril-
le. 

❍ Halten 
Sie sich 
möglichst in 
kühlen Räu-
men auf.

❍ Ver-
meiden Sie 
unnötige 
körperliche 
Anstren-
gung. Ver-
schieben Sie 
sportliche 
Betätigung 
in die küh-
leren Mor-
genstunden 

oder verzichten Sie einfach 
mal auf die Jogging-Runde.

❍ Begeben Sie sich nicht 
in die pralle Sonne (zum Bei-
spiel bei der Arbeit im Frei-
en). Vorsicht ist mancherorts 
auch beim Public Viewing 
geboten – wenn Sie das Ende 
des Spiels erleben wollen, 
schauen Sie unbedingt im 
Schatten oder zu Hause 
fern.

❍ Verlängern Sie Ihre Mit-
tagspause, machen Sie Sies-
ta, wenn das möglich ist.

❍ Bevorzugen Sie leichte 
Kost wie Gemüse, Fisch oder 
Obst.

❍ Trinken Sie mehr als 
sonst, aber keinen Alkohol.

❍ Verzichten Sie auf soge-
nannte Energy-Getränke. 
Das darin oft enthaltene 
Koffein belastet Ihr Herz zu-
sätzlich. 

❍ Bei Hitze verbraucht der 
Körper mehr Natrium. Des-
halb ist es ratsam, natrium-
reiches Mineralwasser zu 
trinken und sich eine Ex-
traprise Kochsalz zu gön-
nen.

❍ Vorsicht ist auch im 
Umgang mit Klimaanlagen – 
gerade bei längeren Auto-
fahrten – geboten: Stellen 
Sie sie nicht zu kalt ein (nur 
zwei bis drei Grad unter der 
Umgebungstemperatur), 
richten Sie den Kaltluft-
strom niemals direkt auf den 
Körper.

Hitze-Tipps vom Notfallmediziner

Trinken, trinken, trinken 
– und raus aus der Sonne

Dr. Frank Rein-
hold von der 
Zentralen 
Notaufnahme 
der Uni-Klinik 
Magdeburg

RATGEBER IM FERNSEHEN

21 Uhr „Hauptsache gesund“: Krankmacher Schilddrüse / 
MDR

❍

Magdeburg (rgm). Wer einen 
Minijob aufnehmen, sich aber 
dennoch alle Ansprüche in der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung sichern will, muss „auf-
stocken“. Das heißt: Arbeit-
nehmer, die auf ihre 
Versicherungsfreiheit verzich-
ten und selbst einen Beitrag 
zahlen, erwerben mit relativ 
niedrigem fi nanziellem Einsatz 
vollwertige Pfl ichtbeitrags-
zeiten in der Rentenversiche-
rung. Darauf verweist die 
Deutsche Rentenversicherung 
Mitteldeutschland.

Dieser Wunsch muss gegenü-
ber dem Arbeitgeber schrift-
lich erklärt werden, und zwar 
innerhalb von zwei Wochen 
nach Aufnahme der Beschäfti-
gung. Der Verzicht gilt für die 

gesamte Dauer des 400-Euro-
Jobs, kann nicht widerrufen 
werden und gilt automatisch 
für jeden weiteren Minijob.

Geringfügige Beschäfti-
gungen sind grundsätzlich ver-
sicherungsfrei. Das bedeutet 
für den Arbeitnehmer: Er muss 
keine Beiträge zahlen, erwirbt 
aber auch keinen eigenen Sozi-
alversicherungsschutz. Anders 
der Arbeitgeber: Er muss für 
eine dauerhafte 400-Euro-Be-
schäftigung Pauschalbeiträge 
entrichten. Daraus ergeben 
sich für den Beschäftigten aber 
keine vollen Ansprüche wie 
aus einer versicherungspfl ich-
tigen Beschäftigung.

Wer als Minijobber den 15-
prozentigen Arbeitgeberbei-
trag bis zum vollen Renten-

versicherungsbeitrag von zur 
Zeit 19,9 Prozent aufstockt, 
kann damit alle Wartezeiten 
erfüllen (etwa für vorgezogene 
Altersrenten), Ansprüche auf 
Leistungen der Rehabilitation 
erwerben, den Versicherungs-
schutz für eine Rente wegen 
Erwerbsminderung erhalten, 
sich den Anspruch auf eine 
Riester-Rente sichern und eine 
höhere Rente bekommen.

Der Arbeitgeber ist ver-
pfl ichtet, Minijobber bei der 
Einstellung über die Möglich-
keit zu informieren, den Ren-
tenversicherungsbeitrag auf-
zustocken.

Weitere Informationen gibt 
es bei der Minijobzentrale und 
der Deutsche Rentenversiche-
rung.

Gesetzliche Rentenversicherung

Minijobber können „aufstocken“

Karlsruhe (dpa). Die Bau-
sparkasse Badenia hat nach 
Auffassung des Bundesge-
richtshofes (BGH) eine Käufe-
rin einer sogenannten Schrott-
immobilie arglistig getäuscht. 
In einem Urteil befanden die 
Richter, dass die Klägerin von 
der Karlsruher Bausparkasse 
nicht über die genauen Provisi-
onen der Vermittlerfi rma Hei-
nen & Biege informiert worden 
war (AZ.: XI ZR 104/08). Bade-
nia müsse der Frau somit Scha-
densersatz zahlen. Der BGH 
bestätigte mit seiner Entschei-
dung ein Berufungsurteil: Das 
Landgericht Lübeck hatte die 
Klage zunächst abgewiesen 

(AZ.: 5 O 128/05), das Oberlan-
desgericht Schleswig der Frau 
im Berufungsverfahren im 
März 2008 aber recht gegeben 
(AZ.: 5 U 57/06).

Im Kaufvertrag habe die Ge-
sellschaft die Provisionen der 
Vermittler als zu niedrig ange-
geben. Die Eigentumswohnung 
sei somit überteuert gewesen, 
der Kauf müsse daher rückab-
gewickelt werden, so der BGH. 
Gegen die Bausparkasse, die in 
den 90er Jahren mehr als 7000 
Immobilienverkäufe der Ver-
mittlerfi rma Heinen & Biege 
mit Krediten fi nanziert hatte, 
sind noch zahlreiche Klagen 
geprellter Anleger anhängig.

Urteil am Bundesgerichtshof

Käuferin getäuscht, 
Badenia muss zahlen


